
Absender des Eigentümers/der Eigentümerin:  

       
 
 
 
 

 

 
 
WASSERVERSORGUNGSBETRIEBE 
DER LANDESHAUPTSTADT WIESBADEN 
Konradinerallee 27 
65189 Wiesbaden 

Erklärung zur Übernahme von Trinkwassergebühren bei Verkauf, Kauf oder Übertragung 
eines Grundstücks. 
 

Grundstücksbezeichnung:              

 Straße, Hausnummer  Gebührenkontonummer 
 

Zählernummer:       Zählerstand:       
 

Bisheriger Eigentümer/bisherige Eigentümerin Neue Anschrift ab:       
 

Name:              
    

Straße:              
    

PLZ, Ort:              
    

Telefon:              
 

Neuer Eigentümer Neue Anschrift ab:       
 

Name:              
    

Straße:              
    

PLZ, Ort:              
    

Telefon:              
 

Die Gebühren sind grundsätzlich nach der Wasserversorgungssatzung bis zum Ende des Monats in dem der Eigentumsübergang 
stattfindet vom bisherigen Eigentümer zu tragen. Als Eigentumsübergang gilt der Eintrag ins Grundbuch. In den meisten Grundstücks-
kaufverträgen ist vereinbart, dass der neue Eigentümer (Erwerber) ab Besitzübergang alle mit dem Objekt zusammenhängenden 
Lasten zu tragen hat. Die Änderung des Zahlungspflichtigen für die Gebühren kann ohne Vorlage des Grundbuchauszuges erfolgen, 
wenn der Termin des Übergangs von Nutzen und Lasten vom bisherigen Eigentümer und neuem Eigentümer schriftlich übereinstim-
mend erklärt wird. Für die Berechnung der Trinkwassergebühren werden die gemeinsam abgelesenen, wenn dies nicht erfolgt ist,  
die auf das Übergangsdatum geschätzte Daten herangezogen. Kopien des Kaufvertrages, aus denen Namen und Anschriften des 
Erwerbers hervorgeht sind beizufügen. Bei mehreren Eigentümern bitten wir um Benennung eines Bevollmächtigten (nicht erforderlich 
bei Ehegatten mit gleicher Anschrift). 
 

Der Übergang erfolgte am:        

   
   
        
Ort, Datum  Unterschrift bisheriger Eigentümer/bisherige Eigentümerin 
   
Ich/wir verpflichte/n mich/uns, die Gebühren ab       zu übernehmen. 

   
   
        
Ort, Datum  Unterschrift neuer Eigentümer/neue Eigentümerin 

Bitte alle Felder vollständig ausfüllen.
 

Bitte dieses Formular 
nur per Fax 0611 316931 
oder per Post senden. 
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